
 

Informationen zum Schulbetrieb 2025/2026 
 

Grundsätzlich halten wir uns an die Regeln des Respekts und an unsere Leitsätze. 

Im Besonderen gelten folgende Regeln: 

1. Zeiten: 
 

- Das Schulhaus darf morgens ab 07.20 Uhr bzw. ab 08.15 Uhr und nachmittags ab 
13.20 Uhr betreten werden (beim Ertönen der Schulhausglocke). 

 
2. Vor der Schule | Pause | nach der Schule: 

 
- Wir nehmen Rücksicht aufeinander! 
- Wir pflegen einen anständigen und respektvollen Umgang miteinander. 
- Keine Selbstbedienung bei der Spielkiste. Die 6. Klasse ist verantwortlich für die Ausleihe. Bitte tragt 

Sorge zum Material! 
- Scooter und Fahrräder werden in den dafür vorgesehenen Bereichen parkiert. 
- Im Winter: Schneebälle werden in der Schneeballzone geworfen. 
- Kein Verlassen des Schulareals während der Pause. 

 
3. Auf Ausflügen: 

 
- Bei Schulverschiebungen (Schulreisen, Ausflügen, Exkursionen, Lager) dürfen die 

Schüler:innen keine Handys und/oder Smartwatches mitnehmen (Vgl. Punkt 7). 
Die Lehrpersonen verfügen über ein Notfalltelefon. 

 

 
4. Znüni 

 
- Geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Znüni mit. Tipps für gesunde Znünis: 

www.gesundheitsfoerderung.ch 
- Wir bitten Sie im Falle von Geburtstagsznünis auf Produkte mit Nüssen zu verzichten, da ein 

Kind mit starker Allergie die Schule Kiesen besucht. 
 
5. Schulmaterial 

 
- Jedes Kind benötigt ein Paar Hausschuhe, einen Turnbeutel mit Aussen- und Innen- turnschuhen 

(keine schwarze Sohle!), ein Etui mit Farbstiften, Bleistift, Spitzer und Leuchtstifte. Weiteres Material 
(z.B. Leimstifte, Lineal, Radiergummi...) wird von der Schule abgegeben. 

- Wir erwarten, dass zum eigenen und fremden Material Sorge getragen wird! 
 
6. Im Krankheitsfall 

 
- Kranke Kinder gehören nicht in die Schule. 
- Bei Krankheitssymptomen behalten die Eltern das kranke Kind zu Hause, informieren die 

Lehrpersonen per Klapp und konsultieren bei Bedarf eine Ärztin oder einen Arzt. 

Bei Regelverstössen muss mit Konsequenzen wie z.B. einem Arbeitseinsatz zu Gunsten der 
Schule gerechnet werden. 

http://www.gesundheitsfoerderung.ch/


 

 
7. Handys und Smartwatches 

 
- Handys und Smartwatches sind in der Schule Kiesen grundsätzlich nicht erlaubt. Es gibt folgende 

Ausnahmen: 
o In begründeten Fällen wie z. B. allergiebedingte Notfallsituationen und auf Gesuch hin und 

nach Absprache mit den Eltern. 
o Wenn die Lehrpersonen es aus unterrichtstechnischen Gründen bewilligen. 

 

 
 
8. Halbtage 

 
- Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind an fünf Halbtagen pro Schuljahr aus dem 

Unterricht zu nehmen (z.B. für besondere Anlässe oder früherer Ferienbeginn). 
Die entsprechende Information an die Klassenlehrperson erfolgt frühzeitig, 
mindestens zwei Arbeitstage vor dem Termin, über Klapp. 

- Bei Bedarf und in begründeten Fällen können zusätzliche Halbtage bezogen 
werden. Stellen Sie das Gesuch mit dem entsprechenden Formular auf 
unserer auf unserer Website. 

 
9. Unterrichtsbesuche 

 
- Schulbesuche müssen bei der Lehrperson, deren Unterricht besucht wird, 

vorangemeldet werden. 
 
10. Schwimmunterricht 

 
- In jedem Schuljahr wird Ihr Kind den Schwimmunterricht bei Frau Trix Blattmann, Schwimmlehrerin, 

besuchen. Der Unterricht findet jeweils am Freitagmorgen im Hallenbad Heimberg statt. 
- Den Fahrdienst übernimmt das Landtaxi. Es kann beim Schwimmunterricht zu Verschiebungen im 

Stundenplan kommen, insbesondere am Mittag. 
- Die Daten finden Sie auf dem Schwimmplan. 

 
11. KUW-Unterricht 

 
Je nach Konfession und falls erwünscht, besuchen Kiesener Kinder den kirchlichen Unterricht 
KUW in Wichtrach. Kinder aus Jaberg besuchen den kirchlichen Unterricht grundsätzlich in 
Kirchdorf. Es ist Sache der Eltern, den Fahrdienst zu organisieren. Falls der kirchliche Unterricht 
sich mit den Schulzeiten überschneidet, gelten die Lektionen als entschuldigt. 

Bei Regelverstössen kann die Lehrperson das Handy oder die Smartwatch einziehen und bei sich 
aufbewahren. 
Eingezogene Handys oder Smartwatches werden nach Unterrichtsschluss den Eltern abgegeben. 


